
5. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft,
6. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am Wohngrup-
penvollzug,

7. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung und Teil-
nahme an deren Behandlungsprogrammen,

8. Teilnahme an einzel- oder gruppentherapeutischen Maßnahmen,
insbesondere Psychotherapie,

9. Teilnahme an psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen,
10. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmittelabhän-

gigkeit und -missbrauch,
11. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der sozialen

Kompetenzen,
12. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnah-

men einschließlich Alphabetisierungs- und Deutschkursen,
13. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am Arbeit-

straining,
14. Arbeit,
15. Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung,
16. Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur strukturierten

Gestaltung der Freizeit,
17. Ausführungen, Außenbeschäftigung,
18. Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels,
19. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außenkontakten,

insbesondere familiärer Beziehungen,
20. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von Unter-

haltspflichten,
21. Ausgleich von Tatfolgen,
22. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliederung und

Nachsorge, Bildung eines Eingliederungsgeldes und
23. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungsplans.

2Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung enthal-
ten der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibungen
darüber hinaus Angaben zu sonstigen Maßnahmen im Sinne des § 8
Absatz 4 Satz 2 und einer Antragstellung im Sinne des § 119a Absatz 2
des Strafvollzugsgesetzes.
(2) 1Bei Strafgefangenen sind Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 7 bis 13 und Satz 2, die nach dem Ergebnis des Diagnoseverfahrens
als zur Erreichung des Vollzugsziels zwingend erforderlich erachtet wer-
den, als solche zu kennzeichnen und gehen allen anderen Maßnahmen
vor. 2Andere Maßnahmen dürfen nicht gestattet werden, soweit sie die
Teilnahme an Maßnahmen nach Satz 1 beeinträchtigen würden.
[…]

Bremen

§ 8 BremStVollzG Vollzugs- und Eingliederungsplanung

(1) 1Auf der Grundlage des Ergebnisses des Diagnoseverfahrens wird
innerhalb der ersten drei Monate nach der Aufnahme ein Vollzugs- und
Eingliederungsplan erstellt. 2Diese Frist verkürzt sich bei einer voraus-
sichtlichen Vollzugsdauer von unter einem Jahr auf vier Wochen. 3Der
Vollzugs- und Eingliederungsplan zeigt den Gefangenen bereits zu Be-
ginn der Strafhaft unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Voll-
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zugsdauer die zur Erreichung des Vollzugsziels erforderlichen Maß-
nahmen auf. 4Daneben kann er weitere Hilfsangebote und Empfehlun-
gen enthalten. 5Auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen der
Gefangenen ist Rücksicht zu nehmen.
(2) 1Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die darin vorgesehe-

nen Maßnahmen werden regelmäßig alle sechs Monate, spätestens aber
alle zwölf Monate überprüft und fortgeschrieben. 2Die Entwicklung der
Gefangenen und die in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse sind
zu berücksichtigen. 3Die durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumen-
tieren.
(3) 1Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den Gefange-

nen erörtert. 2Dabei werden deren Anregungen und Vorschläge einbezo-
gen, soweit sie der Erreichung des Vollzugsziels dienen.
(4) 1Zur Erstellung und Fortschreibung des Vollzugs- und Einglie-

derungsplans führt die Anstaltsleitung eine Konferenz mit den an der
Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durch. 2Standen die Gefan-
genen vor ihrer Inhaftierung unter Bewährung oder Führungsaufsicht,
kann auch der für sie bislang zuständige Bewährungshelfer oder die für
sie bislang zuständige Bewährungshelferin an der Konferenz beteiligt
werden. 3Den Gefangenen wird der Vollzugs- und Eingliederungsplan in
der Konferenz eröffnet und erläutert. 4Sie können auch darüber hinaus
an der Konferenz beteiligt werden. 5 In den Fällen des § 7 Absatz 5 kann
auch ein vereinfachtes Verfahren Anwendung finden.
(5) 1An der Eingliederung mitwirkende Personen außerhalb des Voll-

zugs sind nach Möglichkeit in die Planung einzubeziehen. 2Sie können
mit Zustimmung der Gefangenen auch an der Konferenz beteiligt wer-
den.
(6) Werden die Gefangenen nach der Entlassung voraussichtlich unter

Bewährungs- oder Führungsaufsicht gestellt, so ist dem künftig zustän-
digen Bewährungshelfer oder der künftig zuständigen Bewährungshelfe-
rin in den letzten zwölf Monaten vor dem voraussichtlichen Entlassungs-
zeitpunkt die Teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen und sind ihm
oder ihr der Vollzugs- und Eingliederungsplan und seine Fortschreibun-
gen zu übersenden.
(7) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan und seine Fortschreibungen

werden den Gefangenen ausgehändigt.

§ 9 BremStVollzG Inhalt des Vollzugs- und Eingliederungsplans

(1) 1Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibun-
gen enthalten insbesondere folgende Angaben:
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Eingliederungsplanung
maßgeblichen Ergebnisse des Diagnoseverfahrens,

2. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
3. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
4. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft,
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am Wohngrup-
penvollzug,

6. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung und Teil-
nahme an deren Behandlungsprogrammen,

7. Teilnahme an einzelnen oder gruppentherapeutischen Maßnahmen,
insbesondere psychologische Intervention und Psychotherapie,

8. Teilnahme an psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen,
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9. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmittelabhän-
gigkeit und -missbrauch,

10. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der sozialen
Kompetenz,

11. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnah-
men einschließlich Alphabetisierungs- und Deutschkursen,

12. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am Arbeit-
straining,

13. Arbeit,
14. freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung,
15. Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur strukturierten

Gestaltung der Freizeit,
16. Ausführungen, Außenbeschäftigung,
17. Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels,
18. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außenkontakten,
19. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von Unter-

haltspflichten,
20. Ausgleich von Tatfolgen,
21. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliederung und

Nachsorge und
22. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungsplans.

2Bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung enthal-
ten der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibungen
darüber hinaus Angaben zu sonstigen Maßnahmen im Sinne des § 3
Absatz 3 Satz 2 und einer Antragstellung im Sinne des § 119a Absatz 2
Strafvollzugsgesetzes.
(2) 1Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 bis 13 und Satz 2,

die nach dem Ergebnis des Diagnoseverfahrens als zur Erreichung des
Vollzugsziels zwingend erforderlich erachtet werden, sind als solche zu
kennzeichnen und gehen allen anderen Maßnahmen vor. 2Andere Maß-
nahmen dürfen nicht gestattet werden, soweit sie die Teilnahme an Maß-
nahmen nach Satz 1 beeinträchtigen würden.
(3) 1Spätestens ein Jahr vor dem voraussichtlichen Entlassungszeit-

punkt hat die Planung zur Vorbereitung der Eingliederung zu beginnen.
2Anknüpfend an die bisherige Vollzugsplanung werden ab diesem Zeit-
punkt die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 21 konkretisiert
oder ergänzt. 3 Insbesondere ist Stellung zu nehmen zu:
1. Unterbringung im offenen Vollzug,
2. Unterkunft sowie Arbeit oder Ausbildung nach der Entlassung,
3. Unterstützung bei notwendigen Behördengängen und der Beschaf-
fung der notwendigen persönlichen Dokumente,

4. Beteiligung der Bewährungshilfe und der forensischen Ambulanzen,
5. Kontaktaufnahme zu Einrichtungen der Entlassenenhilfe,
6. Fortsetzung von im Vollzug noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen,
7. Auflagen und Weisungen für die Bewährungs- oder Führungsaufsicht
in Abstimmung mit der Bewährungshilfe,

8. Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen,
9. nachgehende Betreuung durch Vollzugsbedienstete.
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Hamburg

§ 8 HmbStVollzG Resozialisierungsplan

(1) Auf der Grundlage der Behandlungsuntersuchung wird regelmäßig
innerhalb der ersten sechs Wochen nach der Aufnahme ein Resozialisie-
rungsplan erstellt.
(2) 1Der Resozialisierungsplan enthält insbesondere folgende Anga-

ben:
1. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
2. Zuweisung zu Wohngruppen und Behandlungsgruppen oder -abtei-
lungen,

3. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung,
4. Teilnahme an Maßnahmen der schulischen oder beruflichen Aus- oder
Weiterbildung oder Zuweisung von Arbeit,

5. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen, insbesondere Schul-
denregulierung einschließlich Unterhaltszahlungen, Schadensaus-
gleich, Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, Suchtberatung,
Maßnahmen des Verhaltenstrainings,

6. Lockerungen des Vollzuges,
7. Vorbereitung der Eingliederung.

2Die Angaben sind in Grundzügen zu begründen.
(3) 1Die Gefangenen werden darin unterstützt, ihre persönlichen,

wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu beheben. 2Sie sollen
dazu angeregt und in die Lage versetzt werden, ihre Angelegenheiten
selbst zu regeln, insbesondere eine Schuldenregulierung herbeizuführen.
3Sie sollen angehalten werden, den durch die Straftat verursachten mate-
riellen und immateriellen Schaden wiedergutzumachen.
(4) 1Der Resozialisierungsplan ist mit der Entwicklung der Gefange-

nen in Einklang zu halten. 2Er wird regelmäßig alle sechs Monate über-
prüft und fortgeschrieben. 3Bei einer Vollzugsdauer von mehr als drei
Jahren verlängert sich die Frist auf zwölf Monate.
(5) 1Der Resozialisierungsplan und seine Fortschreibungen sind mit

den Gefangenen zu erörtern. 2Der Resozialisierungsplan ist ihnen aus-
zuhändigen.
(6) 1Zur Aufstellung und Fortschreibung des Resozialisierungsplans

führt die Anstaltsleitung Konferenzen mit an der Behandlung maßgeb-
lich Beteiligten durch. 2An der Behandlung maßgeblich mitwirkende
Personen außerhalb des Vollzuges sollen in die Planung einbezogen
werden. 3Sie können mit Zustimmung der Gefangenen auch an den
Konferenzen beteiligt werden. 4Standen die Gefangenen vor ihrer Inhaf-
tierung unter Bewährungs- oder Führungsaufsicht, kann mit Zustim-
mung der Gefangenen auch die für sie zuständige Bewährungshelferin
oder der für sie zuständige Bewährungshelfer an der Konferenz beteiligt
werden.
(7) Werden die Gefangenen nach der Entlassung voraussichtlich unter

Bewährungs- oder Führungsaufsicht gestellt, so ist mit Zustimmung der
Gefangenen der künftig zuständigen Bewährungshelferin oder dem
künftig zuständigen Bewährungshelfer in den letzten zwölf Monaten vor
dem voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt die Teilnahme an der Kon-
ferenz zu ermöglichen und sind ihr bzw. ihm der Resozialisierungsplan
und seine Fortschreibungen zu übersenden.
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(8) Sofern die oder der Gefangene durch eine Fallmanagerin oder
einen Fallmanager nach dem Hamburgischen Resozialisierungs- und
Opferhilfegesetz betreut wird, finden die Absätze 6 und 7 entsprechende
Anwendung.

Hessen

§ 10 HStVollzG Vollzugsplan

(1) Aufgrund der Untersuchungen und des festgestellten Maßnahmen-
bedarfs wird alsbald ein Vollzugsplan erstellt.
(2) 1Der Vollzugsplan wird in einer Konferenz (§ 75 Abs. 3) beraten

und mit den Gefangenen erörtert. 2Deren Anregungen und Vorschläge
werden angemessen einbezogen.
(3) Der Vollzugsplan ist mit der Entwicklung der Gefangenen und

weiteren Erkenntnissen zu ihrer Persönlichkeit in Einklang zu halten und
in angemessenen Abständen, zumindest im Abstand von zwölf Monaten,
mit den Gefangenen zu erörtern und fortzuschreiben.
(4) 1Der Vollzugsplan enthält – je nach Stand des Vollzugs – insbeson-

dere folgende Angaben:
1. Ausführungen zu den dem Vollzugsplan zugrunde liegenden Annah-
men zur Entwicklung des straffälligen Verhaltens sowie des sich
daraus ergebenden Maßnahmenbedarfs,

2. Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere die Verlegung in
eine sozialtherapeutische Anstalt nach § 12,

3. Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit, der Teilnahme an schu-
lischen, berufsorientierenden, berufsqualifizierenden oder arbeits-
therapeutischen Maßnahmen,

4. Art und Umfang der Teilnahme an therapeutischer Behandlung oder
anderen Hilfsmaßnahmen,

5. Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge,
6. Teilnahme an Freizeitmaßnahmen unter besonderer Berücksichti-
gung des Sports,

7. vollzugsöffnende Maßnahmen,
8. Maßnahmen zur Pflege der familiären Beziehungen und zur Gestal-
tung der Außenkontakte,

9. Maßnahmen zum Ausgleich von Tatfolgen,
10. Maßnahmen zur Schuldenregulierung,
11. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung.

2 In den Fällen des § 9 Abs. 3 kann sich der Vollzugsplan auf Angaben
zu den dort genannten Umständen beschränken. 3Für Gefangene, die
ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt bis zu 180 Tagessätzen
verbüßen, kann von der Erstellung eines Vollzugsplans abgesehen wer-
den.
(5) Den Gefangenen werden der Vollzugsplan und seine Fortschrei-

bungen ausgehändigt.

Mecklenburg-Vorpommern

§ 8 StVollzG M-V Vollzugs- und Eingliederungsplanung

(1) 1Auf der Grundlage des Ergebnisses des Diagnoseverfahrens wird
ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt. 2Er zeigt den Gefangenen
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unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Vollzugsdauer die zur Er-
reichung des Vollzugsziels erforderlichen Maßnahmen auf. 3Daneben
kann er weitere Hilfsangebote und Empfehlungen enthalten. 4Die Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Neigungen der Gefangenen sind zu berücksich-
tigen.
(2) 1Der Vollzugs- und Eingliederungsplan wird regelmäßig innerhalb

der ersten acht Wochen nach der Aufnahme erstellt. 2Diese Frist verkürzt
sich bei einer voraussichtlichen Vollzugsdauer von unter einem Jahr auf
vier Wochen.
(3) 1Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung wird mit den Gefange-

nen erörtert. 2Dabei werden deren Anregungen und Vorschläge einbezo-
gen, soweit sie der Erreichung des Vollzugsziels dienen.
(4) 1Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie die darin vorgesehe-

nen Maßnahmen werden regelmäßig alle sechs Monate überprüft und
fortgeschrieben. 2Die Entwicklung der Gefangenen und die in der Zwi-
schenzeit gewonnenen Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. 3Die
durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumentieren.
(5) 1Zur Erstellung und Fortschreibung des Vollzugs- und Einglie-

derungsplans führt der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin eine Kon-
ferenz mit den an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durch.
2Standen die Gefangenen vor ihrer Inhaftierung unter Bewährung oder
Führungsaufsicht, können auch die für sie bislang zuständigen Bewäh-
rungshelfer oder Bewährungshelferinnen an der Konferenz beteiligt wer-
den. 3Den Gefangenen wird der Vollzugs- und Eingliederungsplan in der
Konferenz eröffnet und erläutert.
(6) 1An der Eingliederung mitwirkende Personen außerhalb des Voll-

zugs sind nach Möglichkeit in die Planung einzubeziehen. 2Sie können
mit Zustimmung der Gefangenen auch an der Konferenz beteiligt wer-
den.
(7) 1Werden die Gefangenen nach der Entlassung voraussichtlich unter

Bewährungs- oder Führungsaufsicht gestellt, so ist dem künftig zuständi-
gen Bewährungshelfer oder der künftig zuständigen Bewährungshelferin
in den letzten zwölf Monaten vor dem voraussichtlichen Entlassungszeit-
punkt die Teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen. 2Der Vollzugs-
und Eingliederungsplan und seine Fortschreibungen sind dem künftig
zuständigen Bewährungshelfer oder der zukünftig zuständigen Bewäh-
rungshelferin zu übersenden.
(8) Abschriften des Vollzugs- und Eingliederungsplans und seiner

Fortschreibungen werden den Gefangenen ausgehändigt.

§ 9 StVollzG M-V Inhalt des Vollzugs- und Eingliederungsplans

(1) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan sowie seine Fortschreibun-
gen enthalten insbesondere folgende Angaben:
1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- und Eingliederungsplanung
maßgeblichen Ergebnisse des Diagnoseverfahrens,

2. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
3. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
4. Maßnahmen zur Förderung der Mitwirkungsbereitschaft,
5. Unterbringung in einer Wohngruppe und Teilnahme am Wohngrup-
penvollzug,
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6. Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Abteilung und Teil-
nahme an deren Behandlungsprogrammen,

7. Teilnahme an einzel- oder gruppentherapeutischen Maßnahmen,
insbesondere psychologische Intervention und Psychotherapie,

8. Teilnahme an psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen,
9. Teilnahme an Maßnahmen zur Behandlung von Suchtmittelabhän-
gigkeit und -missbrauch,

10. Teilnahme an Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der sozialen
Kompetenz,

11. Teilnahme an schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnah-
men einschließlich Alphabetisierungs- und Deutschkursen,

12. Teilnahme an arbeitstherapeutischen Maßnahmen oder am Arbeits-
training,

13. Arbeit,
14. freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung,
15. Teilnahme an Sportangeboten und Maßnahmen zur strukturierten

Gestaltung der Freizeit,
16. Ausführungen, Außenbeschäftigung,
17. Lockerungen zur Erreichung des Vollzugsziels,
18. Aufrechterhaltung, Förderung und Gestaltung von Außenkontakten,
19. Schuldnerberatung, Schuldenregulierung und Erfüllung von Unter-

haltspflichten,
20. Ausgleich von Tatfolgen einschließlich Täter-Opfer-Ausgleich,
21. Maßnahmen zur Vorbereitung von Entlassung, Eingliederung und

Nachsorge und
22. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliederungsplans.
[…]
(2) 1Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 bis 13 und Satz 2,

die nach dem Ergebnis des Diagnoseverfahrens als zur Erreichung des
Vollzugsziels zwingend erforderlich erachtet werden, sind als solche zu
kennzeichnen und gehen allen anderen Maßnahmen vor. 2Andere Maß-
nahmen dürfen nicht gestattet werden, soweit sie die Teilnahme an Maß-
nahmen nach Satz 1 beeinträchtigen würden.
[…]

Niedersachsen

§ 9 NJVollzG Vollzugsplanung

(1) 1Für die oder den Gefangenen ist eine Vollzugsplanung durch-
zuführen. 2Beträgt die Vollzugsdauer über ein Jahr, so ist ein Vollzugs-
plan zu erstellen, der Angaben mindestens über folgende Maßnahmen
enthält:
1. die Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
2. die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt oder Abteilung,
3. die Zuweisung zu Wohn- und anderen Gruppen, die der Erreichung
des Vollzugszieles nach § 5 Satz 1 dienen,

4. den Arbeitseinsatz sowie Maßnahmen der schulischen oder berufli-
chen Aus- oder Weiterbildung,

5. besondere Hilfs- und Therapiemaßnahmen,
6. Lockerungen des Vollzuges und
7. notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung.
[…]
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(3) 1Der Vollzugsplan ist in Einklang mit der Entwicklung der oder
des Gefangenen und weiteren Erkenntnissen zur Persönlichkeit, ins-
besondere der Bereitschaft, an der Erreichung des Vollzugszieles nach
§ 5 Satz 1 mitzuarbeiten, fortzuschreiben. 2Hierfür sind im Vollzugsplan
angemessene Fristen vorzusehen.
(4) Zur Vorbereitung der Aufstellung und Fortschreibung des Voll-

zugsplans werden Konferenzen mit den nach Auffassung der Vollzugs-
behörde an der Vollzugsgestaltung maßgeblich Beteiligten durchgeführt.
(5) 1Die Vollzugsplanung wird mit der oder dem Gefangenen erörtert.

2Erfolgt die Vollzugsplanung in Form eines Vollzugsplans, so wird ihr
oder ihm dieser in schriftlicher Form ausgehändigt.

Nordrhein-Westfalen

§ 10 StVollzG NRW Vollzugsplan

(1) 1Auf der Grundlage der in der Behandlungsuntersuchung gewonne-
nen Erkenntnisse wird unverzüglich ein Vollzugsplan erstellt. 2Die zur
Erreichung des Vollzugsziels geeigneten und erforderlichen Maßnahmen
sind zu benennen und Perspektiven für die künftige Entwicklung der Ge-
fangenen aufzuzeigen. 3Die für die Eingliederung und Entlassung zu tref-
fendenVorbereitungen sind frühzeitig in diePlanungeinzubeziehen. 4Der
Vollzugsplan enthält – je nachStanddesVollzuges – folgendeAngaben:
1. festgestellter Förder- und Behandlungsbedarf,
2. Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug,
3. Sicherungshinweise,
4. Art der Unterbringung im Vollzug, insbesondere in Wohn- oder
Behandlungsgruppen oder in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung,

5. Teilnahme an therapeutischen Behandlungs- oder anderen Hilfs-
oder Fördermaßnahmen,

6. Teilnahme an schulischer oder beruflicher Bildung sowie arbeitsthe-
rapeutischer Förderung,

7. Art und Umfang der Zuweisung von Arbeit,
8. Gestaltung der Freizeit und des Sports,
9. vollzugsöffnende Maßnahmen,
10. Maßnahmen zur Pflege der familiären Kontakte und zur Gestaltung

der Außenkontakte,
11. ehrenamtliche Betreuung,
12. opferbezogene Behandlungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Aus-

gleich von Tatfolgen,
13. Maßnahmen zur Sicherung berechtigter Schutzinteressen von Op-

fern oder gefährdeten Dritten,
14. Schuldnerberatung und Schuldenregulierung,
15. Maßnahmen zur Haftverkürzung,
16. Suchtberatung,
17. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,
18. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung, sonstige Maßnahmen

der sozialen Eingliederung der Gefangenen nach der Entlassung und
der Nachsorge sowie frühzeitige Vorlagefristen,

19. Empfehlungen zur Wahrnehmung von Angeboten und Leistungen
Dritter zur Sicherung der Eingliederung nach der Entlassung und

20. Fristen zur Fortschreibung des Vollzugsplans.
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